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1. zollt Generalsekretär Kofi Annan ihre herzliche An-
erkennung für seinen hervorragenden Beitrag zum Weltfrie-
den und zur internationalen Sicherheit sowie für die außerge-
wöhnlichen Anstrengungen, die er unternommen hat, um im
Interesse einer besseren Welt das System der Vereinten Natio-
nen zu stärken und die Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle zu fördern und zu schützen;

2. bekundet Generalsekretär Kofi Annan ihren tief emp-
fundenen Dank für die Reformen, die er unternommen hat, und
die zahlreichen Vorschläge, die er unterbreitet hat, um die Or-
ganisation besser zur Bewältigung der großen Herausforde-
rungen unserer Zeit zu befähigen.

RESOLUTION 61/131
Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.42 und Add.1, einge-
bracht von: Andorra, Belarus, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Gambia, Georgien, Griechenland, Guyana, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Moldau, Monaco, Neuseeland,
Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schwe-
den, Serbien, Slowakei, Slowenien, Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Zypern.

61/131. Internationale Zusammenarbeit bei der humani-
tären Hilfe bei Naturkatastrophen: von der Not-
hilfe zur Entwicklung

Die Generalversammlung,
in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-

ber 1991, deren Anlage Leitlinien für die verstärkte Koordi-
nierung der humanitären Nothilfe des Systems der Vereinten
Nationen enthält, sowie aller ihrer Resolutionen über die in-
ternationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe bei
Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Entwicklung, und un-
ter Hinweis auf die Resolutionen der humanitären Angelegen-
heiten gewidmeten Tagungsteile der Arbeitstagungen des
Wirtschafts- und Sozialrats, 

in der Erkenntnis, wie wichtig die Grundsätze der Neutra-
lität, der Menschlichkeit, der Unparteilichkeit und der Unab-
hängigkeit für die Gewährung humanitärer Hilfe sind, 

erneut erklärend, dass Unabhängigkeit die Loslösung hu-
manitärer Ziele von den politischen, wirtschaftlichen, militä-
rischen oder sonstigen Zielen bedeutet, die ein Akteur im Hin-
blick auf Gebiete haben kann, in denen gerade humanitäre
Maßnahmen durchgeführt werden,

unter Begrüßung der Erklärung von Hyogo141, des Hyogo-
Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der Widerstands-
kraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen142

sowie der gemeinsamen Erklärung der Sondertagung über die
Katastrophe im Indischen Ozean: Risikominderung für eine si-
cherere Zukunft143, die auf der vom 18. bis 22. Januar 2005 in

Kobe (Hyogo, Japan) abgehaltenen Weltkonferenz für Kata-
strophenvorsorge verabschiedet wurden,

betonend, dass der betroffene Staat die Hauptverantwor-
tung für die Einleitung, die Organisation, die Koordinierung
und die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen in sei-
nem Hoheitsgebiet sowie für die Erleichterung der Arbeit der
humanitären Organisationen bei der Begrenzung der Folgen
von Naturkatastrophen trägt, 

sowie betonend, dass alle Staaten dafür verantwortlich
sind, Anstrengungen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle,
Katastrophenbewältigung und Folgenbegrenzung zu unter-
nehmen, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen mög-
lichst gering zu halten, und gleichzeitig anerkennend, wie
wichtig die internationale Zusammenarbeit ist, um die betrof-
fenen Länder, deren diesbezügliche Kapazitäten möglicher-
weise beschränkt sind, bei ihren Anstrengungen zu unterstüt-
zen,

in Anbetracht der entscheidenden Rolle, die den örtlichen
Ressourcen sowie den in den Ländern vorhandenen Kapazitä-
ten beim Management von Naturkatastrophen und bei der Ri-
sikominderung, der Katastrophenbewältigung, der Rehabilita-
tion und der Entwicklung zukommt, 

in der Erkenntnis, wie wichtig die internationale Zusam-
menarbeit ist, um die betroffenen Staaten beim Umgang mit
Naturkatastrophen in allen Phasen zu unterstützen, und wie
wichtig der Ausbau der Kapazitäten der betroffenen Länder
zur Katastrophenbewältigung ist, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Mitgliedstaaten,
einschließlich Entwicklungsländern, die den von Naturkata-
strophen heimgesuchten Ländern und Völkern anhaltend und
großzügig die notwendige Hilfe gewährt haben, 

sowie in Anerkennung der bedeutenden Rolle, die die na-
tionalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften als Teil
der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
auf den Gebieten vorbereitende Maßnahmen und Risikomin-
derung, Katastrophenbewältigung, Rehabilitation und Ent-
wicklung übernehmen, 

betonend, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der An-
fälligkeit für Katastrophen und die Einbindung der Risikomin-
derung in alle Phasen des Katastrophenmanagements, des
Wiederaufbaus nach einer Katastrophe und der Entwicklungs-
planung sind, 

die Arbeit begrüßend, die die Zwischenstaatliche Ozeano-
grafische Kommission der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur im Hinblick auf
die Einrichtung regionaler Tsunami-Frühwarnsysteme im In-
dischen Ozean, im Mittelmeer und im nordöstlichen Atlantik
leistet, und mit Dank Kenntnis nehmend von der Abhaltung
der dritten internationalen Frühwarnkonferenz vom 27. bis
29. März 2006 in Bonn (Deutschland),

in Anbetracht dessen, dass die Bemühungen um die Her-
beiführung wirtschaftlichen Wachstums und einer nachhalti-
gen Entwicklung und um die Erreichung der international ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-

141 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
142 Ebd., Resolution 2.
143 A/CONF.206/6 und Corr.1, Anhang II.
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Entwicklungsziele, durch Naturkatastrophen beeinträchtigt
werden können, sowie im Hinblick auf den positiven Beitrag,
den diese Bemühungen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit
der Bevölkerung gegenüber solchen Katastrophen leisten kön-
nen, 

in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtig die Rolle
der Entwicklungsorganisationen ist, wenn es darum geht, die
nationalen Anstrengungen zur Begrenzung der Folgen von Na-
turkatastrophen zu unterstützen, 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre-
tärs „Internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hil-
fe bei Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Entwick-
lung“144, „Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe
der Vereinten Nationen“145, „Verstärkung der Soforthilfe, der
Rehabilitation, des Wiederaufbaus, der Wiederherstellung und
der Vorbeugung nach der Tsunami-Katastrophe im Indischen
Ozean“146 und „Zentraler Fonds für die Reaktion auf Notsitua-
tionen“147; 

2. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die
Zahl, den Umfang und die zunehmenden Auswirkungen von
Naturkatastrophen, durch die es weltweit zu massiven Verlu-
sten an Menschenleben und Sachwerten kommt, insbesondere
in katastrophenanfälligen Gesellschaften, die nicht über aus-
reichende Kapazitäten zur wirksamen Begrenzung der schäd-
lichen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Langzeit-
folgen von Naturkatastrophen verfügen; 

3. fordert die Staaten auf, die Erklärung von Hyogo141

und den Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015: Stärkung der
Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Ka-
tastrophen142 vollständig umzusetzen, insbesondere die Ver-
pflichtungen zur Gewährung von Hilfe für katastrophenge-
fährdete Entwicklungsländer und von Katastrophen heimge-
suchte Staaten, die sich in der Übergangsphase zu einer nach-
haltigen physischen, sozialen und wirtschaftlichen Erholung
befinden, zu Gunsten von Risikominderungsaktivitäten in Pro-
zessen der Katastrophennachsorge und Rehabilitation; 

4. fordert alle Staaten auf, erforderlichenfalls die not-
wendigen gesetzgeberischen und sonstigen geeigneten Maß-
nahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastro-
phen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durch-
zuführen und Strategien zur Katastrophenrisikominderung
zum Teil ihrer Entwicklungsplanung zu machen, und ersucht
die internationale Gemeinschaft in diesem Zusammenhang,
den Entwicklungs- sowie den Transformationsländern auch
künftig behilflich zu sein;

5. begrüßt die wirksame Zusammenarbeit zwischen den
betroffenen Staaten, den zuständigen Organen des Systems der
Vereinten Nationen, den Geberländern, den regionalen und in-
ternationalen Finanzinstitutionen, anderen zuständigen Orga-

nisationen wie der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung sowie der Zivilgesellschaft bei der Koordi-
nierung und Bereitstellung von Soforthilfe und unterstreicht,
dass diese Zusammenarbeit und Hilfe im gesamten Verlauf der
Hilfseinsätze und der mittel- und langfristigen Rehabilita-
tions- und Wiederaufbaumaßnahmen so fortgesetzt werden
müssen, dass die Anfälligkeit für künftige Naturgefahren ge-
mindert wird;

6. bekundet erneut ihre Entschlossenheit, die Anstren-
gungen zu unterstützen, welche die Länder, insbesondere die
Entwicklungsländer, unternehmen, um ihre Kapazitäten auf
allen Ebenen zur Vorbereitung auf Naturkatastrophen, zur ra-
schen Reaktion und zur Folgenbegrenzung auszubauen; 

7. betont, dass im Hinblick auf die weitere Erhöhung der
Wirksamkeit der humanitären Hilfe besondere Anstrengungen
im Bereich der internationalen Zusammenarbeit unternommen
werden sollen, um die Nutzung der nationalen und lokalen so-
wie bei Bedarf der regionalen und subregionalen Kapazitäten
zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und deren Bewälti-
gung, über die die Entwicklungsländer verfügen und die in
größerer Nähe zum Katastrophenschauplatz sowie effizienter
und zu geringeren Kosten zur Verfügung gestellt werden
könnten, weiter zu verstärken und auszubauen; 

8. betont in diesem Zusammenhang außerdem, wie
wichtig es ist, dass die internationale Zusammenarbeit bei der
raschen Bereitstellung humanitärer Hilfe in allen Phasen einer
Katastrophe, von der Nothilfe und Folgenbegrenzung bis zur
Entwicklung, verstärkt wird, insbesondere durch den wirksa-
men Einsatz multilateraler Mechanismen sowie durch die Be-
reitstellung angemessener Ressourcen; 

9. begrüßt die Rolle, die das Sekretariats-Amt für die
Koordinierung humanitärer Angelegenheiten als Koordinie-
rungsstelle innerhalb des gesamten Systems der Vereinten Na-
tionen wahrnimmt, um die Tätigkeit der humanitären Organi-
sationen der Vereinten Nationen und anderer humanitärer
Partner auf dem Gebiet der Katastrophenbewältigung zu för-
dern und zu koordinieren; 

10. begrüßt außerdem im Hinblick auf die weitere Erhö-
hung der Wirksamkeit der humanitären Hilfe die Einbezie-
hung von Sachverständigen aus katastrophengefährdeten Ent-
wicklungsländern in das Katastrophenabschätzungs- und Ko-
ordinierungssystem der Vereinten Nationen sowie die Tätig-
keit der Internationalen Beratungsgruppe für Such- und Ret-
tungsdienste zur Unterstützung dieser Länder bei der Stärkung
ihrer Such- und Rettungskapazitäten in Städten und der Ein-
richtung von Mechanismen zur besseren Koordinierung der
nationalen und internationalen Antwortmaßnahmen vor Ort
und verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Resolu-
tion 57/150 vom 16. Dezember 2002 mit dem Titel „Verbes-
serung der Wirksamkeit und Koordinierung der internationa-
len Hilfe für Such- und Rettungsmaßnahmen in Städten“; 

11. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
Staaten und den zuständigen Organisationen auch weiterhin
nach Möglichkeiten zu suchen, wie die Schnelleingreifkapa-
zität der internationalen Gemeinschaft zur Bereitstellung hu-

144 A/61/314.
145 A/61/85-E/2006/81.
146 A/61/87-E/2006/77.
147 A/61/85/Add.1-E/2006/81/Add.1.
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manitärer Soforthilfe gestärkt werden kann, aufbauend auf den
bestehenden Abkommen und den laufenden Initiativen; 

12. ersucht den Generalsekretär, mit den Mitgliedstaa-
ten, die militärische Mittel zur Bewältigung von Naturkata-
strophen anbieten, systematischere Verbindungen aufzubau-
en, um die Verfügbarkeit solcher Mittel festzustellen; 

13. stellt fest, dass das Zentralregister der Katastrophen-
management-Kapazitäten, einschließlich des Verzeichnisses
der Spitzentechnologien für Katastrophenbewältigung, zur
Unterstützung der Planung von Katastrophenvorsorge- und
-bewältigungsmaßnahmen dienen kann, und ersucht den Ge-
neralsekretär, Vorschläge darüber vorzulegen, wie sich seine
Relevanz steigern lässt; 

14. legt den Gebern nahe, zu bedenken, wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass die Hilfe, die im Falle von Naturka-
tastrophen gewährt wird, die ein breites Interesse in der Öf-
fentlichkeit finden, nicht zu Lasten derjenigen Katastrophen
geht, die relativ wenig Beachtung finden, wobei zu berück-
sichtigen ist, dass sich die Bereitstellung von Ressourcen nach
dem jeweiligen Bedarf zu richten hat;

15. erkennt an, dass Informations- und Telekommunika-
tionstechnologien eine wichtige Rolle bei der Katastrophen-
bewältigung spielen können, ermutigt die Mitgliedstaaten, Te-
lekommunikationskapazitäten für die Reaktion auf Notfälle
aufzubauen, und ermutigt die internationale Gemeinschaft, die
Anstrengungen der Entwicklungsländer auf diesem Gebiet bei
Bedarf zu unterstützen; 

16. legt den Staaten nahe, sofern sie dem am 8. Januar
2005 in Kraft getretenen Übereinkommen von Tampere über
die Bereitstellung von Telekommunikationsmitteln zur Kata-
strophenmilderung und für Katastrophenhilfseinsätze148 noch
nicht beigetreten sind beziehungsweise es noch nicht ratifiziert
haben, dies in Erwägung zu ziehen; 

17. befürwortet, soweit angebracht, den weiteren Einsatz
von weltraum- und bodengestützten Fernerkundungstechni-
ken sowie den Austausch geografischer Daten für die Vorbeu-
gung, die Begrenzung und das Management von Naturkata-
strophen; 

18. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Orga-
nisationen der Vereinten Nationen und die internationalen Fi-
nanzinstitutionen, die globalen Kapazitäten für eine nachhal-
tige Katastrophennachsorge in Bereichen wie der Koordinie-
rung mit traditionellen und nichttraditionellen Partnern, der
Ermittlung und Verbreitung der gewonnenen Erfahrungen, der
Entwicklung gemeinsamer Instrumente und Mechanismen zur
Ermittlung des Nachsorgebedarfs, der Strategieentwicklung
und -programmierung und der Einbeziehung der Risikomin-
derung in alle Nachsorgeprozesse auszubauen, und begrüßt die
derzeit zu diesem Zweck unternommenen Bemühungen; 

19. ersucht das System der Vereinten Nationen, seine
Koordinierung der Katastrophennachsorgemaßnahmen von
der Nothilfe zur Entwicklung zu verbessern, unter anderem

durch die Verstärkung der institutionellen, koordinatorischen
und strategischen Planungsmaßnahmen im Bereich der Kata-
strophennachsorge zur Unterstützung der nationalen Behör-
den; 

20. betont, wie wichtig ein rascher Zugang zu Finanzmit-
teln ist, um eine berechenbarere und rascher einsetzende Re-
aktion der Vereinten Nationen auf humanitäre Notlagen zu ge-
währleisten, und begrüßt in dieser Hinsicht, dass mit ihrer Re-
solution 60/124 vom 15. Dezember 2005 der Zentrale Fonds
für die Reaktion auf Notsituationen eingerichtet wurde;

21. ersucht den Generalsekretär, sich weiter für die Ver-
besserung der internationalen Maßnahmen zur Bewältigung
von Naturkatastrophen einzusetzen und der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu
erstatten. 

RESOLUTION 61/132

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.44 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulga-
rien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutsch-
land, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Moldau, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

61/132. Verstärkung der Soforthilfe, der Rehabilitation,
des Wiederaufbaus und der Vorbeugung nach der
Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/182 vom 19. De-
zember 1991, 57/152 vom 16. Dezember 2002, 57/256 vom
20. Dezember 2002, 58/25 vom 5. Dezember 2003, 58/214 und
58/215 vom 23. Dezember 2003, 59/212 vom 20. Dezember
2004, 59/231 und 59/233 vom 22. Dezember 2004, 59/279
vom 19. Januar 2005 und 60/15 vom 14. November 2005, 148 United Nations, Treaty Series, Vol. 2296, Nr. 40906.




